


Jus Internationale et Europaeum

herausgegeben von

Thilo Marauhn, Angelika Nußberger und Christian Walter

217





Mohr Siebeck

Hendrik Meier

Unionsbürgerschaft 
und Auslieferungsschutz

Eine rechtsdogmatische Untersuchung 
der Bedeutung der Unionsbürgerschaft 

im Rahmen mitgliedstaatlicher Auslieferungen
 an Drittstaaten



ISBN  978-3-16- 164755-0 / eISBN  978-3-16-164756-7
DOI  10.1628/978-3-16-164756-7

ISSN  1861-1893 / eISSN  2568-8464 (Jus Internationale et Europaeum)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nati-
onalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind über https://dnb.dnb.de ab-
rufbar.

© 2025 Mohr Siebeck Tübingen. 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer-
tung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des 
Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfälti-
gung, Übersetzung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Syste-
men.

Das Recht einer Nutzung der Inhalte dieses Werkes zum Zwecke des Text- und Data-
Mining im Sinne von §  44b UrhG bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Gedruckt auf alterungsbeständiges Papier. Satz: Laupp und Göbel, Gomaringen.

Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, Wilhelmstraße 18, 72074 Tübingen, Deutschland
www.mohrsiebeck.com, info@mohrsiebeck.com

Hendrik Meier, geboren 1992; Studium der Rechtswissenschaft an der Universität 
Münster und der Università degli Studi di Perugia; 2017 Erste Juristische Prüfung; 
Rechtsreferendariat am Kammergericht Berlin; 2024 Promotion und Zweite Juristische 
Staatsprüfung.
orcid.org/0009-0008-0586-0452



Vorwort

Diese Arbeit wurde im Sommersemester 2024 von der Fakultät für Rechtswis-
senschaft der Universität Hamburg als Dissertation angenommen. Rechtspre-
chung und Literatur konnten bis April 2025 berücksichtigt werden.

Danken möchte ich zuvörderst Prof. Dr. Markus Kotzur, LL.M. (Duke 
Univ.), der mir den Freiraum ließ, das Thema der Arbeit eigenständig zu ent
wickeln und ihren Entstehungsprozess mit großem Zutrauen begleitete. Prof. 
Dr. Armin Hatje danke ich für die Anfertigung des Zweitgutachtens. Weiter 
möchte ich Univ.-Prof. Dr. Otto Lagodny und Prof. Dr. Till Zimmermann für 
die Möglichkeit zur Diskussion einzelner Aspekte der Untersuchung danken. 
Wertvolle Hinweise aus praktischer Perspektive verdanke ich Dr. Ralf Riegel. 

Univ.-Prof. Dr. Michael Lysander Fremuth danke ich ferner für die Betreu-
ung meines Forschungsaufenthalts an der Universität Wien und dem Ludwig 
Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte im Sommersemester 2021 
sowie der Universität Hamburg für die Gewährung eines Stipendiums hierfür.

Prof. Dr. Thilo Marauhn, Prof. Dr. DDr. h.c. Angelika Nußberger, M.A., und 
Prof. Dr. Christian Walter danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die Schrif-
tenreihe Jus Internationale et Europaeum.

Mein tiefer Dank gebührt schließlich meinen Freundinnen und Freunden. 
Dr. Lars Kroemer danke ich für die Durchsicht einzelner Abschnitte des Manu-
skripts. Besonders danken möchte ich Janna Frizen, Dr. Brigitte Meier und 
Dr. Mara Sieren-Tietmeyer, die die Durchsicht des gesamten Manuskripts auf 
sich genommen haben. Für ihren Beistand danke ich aber auch denjenigen 
meiner Freundinnen und Freunde, die formal nicht zur Entstehung der Arbeit 
beigetragen haben, sowie meinen Eltern und meiner Schwester, auf deren Un-
terstützung ich mich immer verlassen konnte. Der größte Dank aber gilt Janna, 
mit der ich über den gesamten Zeitraum der Entstehung dieser Arbeit mein Le-
ben teilen durfte. Ihr ist diese Arbeit gewidmet.

Berlin, im Oktober 2025	 Hendrik Meier





Inhaltsübersicht

Vorwort   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                      	 V
Inhaltsverzeichnis   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 	 IX
Abkürzungsverzeichnis   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 	 XXI

Einführung: Die Angehörigkeit des verfolgten Individuums  
als entscheidungserhebliches Kriterium für die Frage  
seiner Auslieferung   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 1

§  1	 Terminologische Vorbemerkung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      	 8
§  2	 Methodik und Erkenntnisinteresse   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 9
§  3	 Gang der Untersuchung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 15

Erstes Kapitel: Die Nichtauslieferung eigener Staatsangehöriger  
als Blaupause für die rechtliche Bedeutung von Angehörigkeit  
im Rahmen der Auslieferung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       	 17

§  4	 Die Staatsangehörigkeit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                           	 18
§  5	 Das Gebot der Nichtauslieferung eigener Staatsangehöriger   .  .  .  .  .      	 21

Zweites Kapitel: Die Unionsbürgerschaft als 
Untersuchungsgegenstand: Zwei Perspektiven   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            	 35

§  6	 Die Unionsbürgerschaft als Status   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     	 37
§  7	 Die Unionsbürgerschaft als Angehörigkeit an der EU   .  .  .  .  .  .  .  .  .         	 42

Drittes Kapitel: Die Anwendbarkeit unionsrechtlicher  
subjektiver Rechte als Determinante der rechtlichen Bedeutung  
der Unionsbürgerschaft im Rahmen drittstaatlicher 
Auslieferungsersuchen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                            	 49

§  8	 Die Auslieferungssituation als Untersuchungsfeld   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           	 53
§  9	 Die territoriale und temporale Anwendbarkeit des Unionsrechts  

in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       	 72



VIII Inhaltsübersicht

§  10	Die sachliche Anwendbarkeit spezifischer unionsrechtlicher Rechte  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       	 73

§  11	Die Implikationen der Anwendbarkeit spezifischer subjektiver  
Rechte für die kategoriale Relevanz der Unionsbürgerschaft  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       	 265

§  12	Fazit: Die kategoriale Relevanz der Unionsbürgerschaft  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       	 281

Viertes Kapitel: Der Gehalt des über die Unionsbürgerschaft 
vermittelten Auslieferungsschutzes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                   	 285

§  13	Die Bindung der Mitgliedstaaten an Unionsrecht  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       	 287

§  14	Der Gehalt der kategorialen Relevanz der Unionsbürgerschaft  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       	 290

§  15	Exkurs: Die angenäherte Rechtsstellung spezifischer 
Drittstaatsangehöriger und Staatenloser in der Auslieferungssituation 	 350

§  16	Fazit: Der Auslieferungsschutz der Unionsbürger:innen   .   .   .   .   .   .   .   	 358

Zusammenfassende Schlussbetrachtungen   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 361

Literaturverzeichnis   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 373
Sachregister   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                    	 403



Inhaltsverzeichnis

Vorwort   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                      	 V
Inhaltsübersicht   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                 	 VII
Abkürzungsverzeichnis   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 	 XXI

Einführung: Die Angehörigkeit des verfolgten Individuums  
als entscheidungserhebliches Kriterium für die Frage  
seiner Auslieferung   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 1

§  1 Terminologische Vorbemerkung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      	 8

§  2 Methodik und Erkenntnisinteresse   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 9

§  3 Gang der Untersuchung   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 15

Erstes Kapitel: Die Nichtauslieferung eigener Staatsangehöriger  
als Blaupause für die rechtliche Bedeutung von Angehörigkeit  
im Rahmen der Auslieferung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       	 17

§  4 Die Staatsangehörigkeit   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 18

§  5 Das Gebot der Nichtauslieferung eigener Staatsangehöriger   .  .  .  .  .  .       	 21

A.	Die Analyse des Gebots der Nichtauslieferung eigener  
Staatsangehöriger anhand des Parameters der kategorialen Relevanz   .  	 23

B.	Die Nichtauslieferung eigener Staatsangehöriger im historischen  
Kontext unterschiedlicher Konzeptionen von Staatsangehörigkeit   .   .   	 23
I.	 Der Entwicklungsstand der Auslieferung und der  

Staatsangehörigkeit in der beginnenden Moderne   .  .  .  .  .  .  .  .  .         	 24
II.	 Die Einführung der Staatsangehörigkeit in Frankreich   .  .  .  .  .  .      	 26
III.	 Die Bundeszugehörigkeit zum Norddeutschen Bund   .  .  .  .  .  .  .       	 27
IV.	 Die „Volksgemeinschaft“ im nationalsozialistischen Deutschland 	 30



X Inhaltsverzeichnis

Zweites Kapitel: Die Unionsbürgerschaft als 
Untersuchungsgegenstand: Zwei Perspektiven   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            	 35

§  6 Die Unionsbürgerschaft als Status   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     	 37

§  7 Die Unionsbürgerschaft als Angehörigkeit an der EU   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          	 42

A.	Die EU als Bezugspunkt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                           	 44
B.	Die Zuordnung der Unionsbürger:innen zur EU durch den Erwerb  

der Unionsbürgerschaft   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                           	 46
C.	Die Zweckmäßigkeit des Angehörigkeitstopos zur Analyse des den 

Unionsbürger:innen potentiell zustehenden Auslieferungsschutzes   .  .  	 48

Drittes Kapitel: Die Anwendbarkeit unionsrechtlicher  
subjektiver Rechte als Determinante der rechtlichen Bedeutung  
der Unionsbürgerschaft im Rahmen drittstaatlicher 
Auslieferungsersuchen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                            	 49

§  8 Die Auslieferungssituation als Untersuchungsfeld   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             	 53

A.	Konkretisierung des Untersuchungsfelds: Der Auslieferungsverkehr  
der Mitgliedstaaten der EU im Verhältnis zu Drittstaaten   .   .   .   .   .   .   .   	 53

B.	Das Auslieferungsverhältnis als Modell zur dogmatischen Einordnung  
der Auslieferung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                               	 55
I.	 Die zwischenstaatliche Ebene des Auslieferungsverhältnisses   .  .   	 55

1.	Prozedere   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                               	 56
2.	Die dogmatische Einordnung der Beziehung des ersuchenden  

Staats zu dem ersuchten Staat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                   	 56
a)	 Grundprämissen   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 57
b)	Die Rezeption durch Theo Vogler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               	 58
c)	 Die Kritik Otto Lagodnys   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 59
d)	Stellungnahme   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 60

II.	 Die individualrechtliche Dimension  
des Auslieferungsverhältnisses   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 62
1.	Die Anknüpfungspunkte für Bindungen des ersuchten Staats  

im Rahmen der Auslieferung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 64
2.	Exkurs: Anerkannte Bindungen des ersuchten Staats  

im Rahmen der Auslieferung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 67
C.	Zusammenfassung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                              	 70

§  9 Die territoriale und temporale Anwendbarkeit des Unionsrechts  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 72



XIInhaltsverzeichnis

§  10 Die sachliche Anwendbarkeit spezifischer unionsrechtlicher Rechte  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 73

A.	Die Judikatur des EuGH als Ausgangspunkt der Untersuchung   .  .  .  .    	 74
I.	 Rs.  Petruhhin   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 75

1.	Die Entscheidung des EuGH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 76
2.	Die Schlussanträge von GA Bot   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 77

II.	 Rs.  Peter Schotthöfer & Florian Steiner   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               	 80
III.	 Rs.  Pisciotti   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                               	 81

1.	Die Entscheidung des EuGH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 81
2.	Die Schlussanträge von GA Bot   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 82

IV.	 Rs.  Raugevicius   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                             	 83
1.	Die Entscheidung des EuGH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 83
2.	Die Schlussanträge von GA Bot   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 84

V.	 Rs.  Ruska Federacija   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 85
1.	Die Entscheidung des EuGH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 86
2.	Die Schlussanträge von GA Tanchev   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               	 87

VI.	 Rs.  Generalstaatsanwaltschaft Berlin [Auslieferung an die Ukraine] 	 89
1.	Die Entscheidung des EuGH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 90
2.	Die Schlussanträge von GA Hogan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                	 92

VII.	 Rs.  Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)   .  .  .  .    	 95
1.	Die Entscheidung des EuGH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 95
2.	Die Schlussanträge von GA Bobek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 	 97

VIII.	Rs.  Generalstaatsanwaltschaft München (Demande d’extradition  
vers la Bosnie-Herzégovine)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      	 99
1.	Die Entscheidung des EuGH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 99
2.	Die Schlussanträge von GA de la Tour   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              	 100

IX.	 Fazit und Ausblick   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 102
B.	Die sachliche Anwendbarkeit des allgemeinen Bewegungs- und 

Aufenthaltsrechts aus Art.  21 Abs.  1 AEUV in der  
Auslieferungssituation   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 103
I.	 Die Leitlinien der Judikatur des EuGH zur sachlichen  

Anwendbarkeit von Art.  21 Abs.  1 AEUV in der 
Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                         	 104

II.	 Dogmatische Analyse: Die sachliche Anwendbarkeit von 
Art.  21 Abs.  1 AEUV in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .        	 108

III.	 Exkurs: Ein Aufenthaltsrecht der verfolgten Person auf  
Grundlage der „Verwehrung des Kernbestands der Rechte,  
die der Unionsbürgerstatus verleiht“   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 	 112

C.	Die sachliche Anwendbarkeit des Diskriminierungsverbots  
auf Grund der Staatsangehörigkeit aus Art.  18 Abs.  1 AEUV  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                        	 115



XII Inhaltsverzeichnis

I.	 Die Leitlinien der Judikatur des EuGH zur sachlichen  
Anwendbarkeit von Art.  18 Abs.  1 AEUV in der 
Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                         	 116
1.	Die Existenz und Anwendbarkeit eines  

Auslieferungsabkommens der EU   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 	 117
2.	Das Bewegungs- und Aufenthaltsrecht aus Art.  21 Abs.  1 AEUV  

der verfolgten Person   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 119
3.	Eine universale Pflicht zur Beachtung des Unionsrechts?   .  .  .    	 121

II.	 Dogmatische Analyse: Die sachliche Anwendbarkeit von 
Art.  18 Abs.  1 AEUV in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .        	 122
1.	Die Auslieferungsabkommen der EU als Faktor zur  

Bestimmung des sachlichen Anwendungsbereichs von  
Art.  18 AEUV in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            	 124
a)	 Die Auslieferungsabkommen der EU   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             	 126

aa)	 Das Abkommen mit den USA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 128
(1)	Die Vertragsparteien des AuslAbk EU-USA   .   .   .   .   	 129
(2)	Effektuierungsmechanismus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 131

bb)	Das Übergabeübereinkommen mit Island und  
Norwegen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 135
(1)	Effektuierungsmechanismus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 136
(2)	Verhältnis zu anderen Abkommen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           	 139

cc)	 Das Abkommen über Handel und Zusammenarbeit  
mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 142

dd)	Die multilateralen Auslieferungsabkommen, an denen  
die EU als Vertragspartei beteiligt ist   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 146

b)	Die Anwendung der Auslieferungsabkommen der EU  
durch die Mitgliedstaaten in der Auslieferungssituation   .  .   	 147
aa)	 Die Anwendung des AuslAbk EU-USA durch die 

Mitgliedstaaten in der Auslieferungssituation   .   .   .   .   .   	 147
bb)	Die Anwendung des ÜbgÜbk EU-ISL/NOR durch  

die Mitgliedstaaten in der Auslieferungssituation   .   .   .   	 149
cc)	 Die Anwendung des AHZ EU-UK durch die 

Mitgliedstaaten in der Auslieferungssituation   .   .   .   .   .   	 151
dd)	Die Anwendung der multilateralen  

Auslieferungsabkommen, an denen die EU als  
Vertragspartei beteiligt ist, durch die Mitgliedstaaten  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                	 153

c)	 Die sachliche Anwendbarkeit von Art.  18 Abs.  1 AEUV  
im Kontext der Auslieferungsabkommen der EU   .  .  .  .  .  .       	 154
aa)	 Das AuslAbk EU-USA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                   	 154



XIIIInhaltsverzeichnis

(1)	Auslieferungen der Mitgliedstaaten als  
„Anwendung“ des AuslAbk EU-USA   .   .   .   .   .   .   .   .  	 154

(2)	Die Analogie zum mittelbaren Vollzug von 
Sekundärrecht   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 155

(3)	Die abstrakte Regelung des Auslieferungsverkehrs  
der Mitgliedstaaten mit den USA durch das  
AuslAbk EU-USA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 156

bb)	Das ÜbgÜbk EU-ISL/NOR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                	 160
cc)	 Das AHZ EU-UK   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      	 162
dd)	Die multilateralen Auslieferungsabkommen unter 

Mitgliedschaft der EU   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                   	 164
2.	Die Ausübung des Bewegungs- und Aufenthaltsrechts aus 

Art.  21 Abs.  1 AEUV durch die verfolgte Person   .  .  .  .  .  .  .  .         	 165
a)	 Die Ausübung des allgemeinen Bewegungs- und 

Aufenthaltsrechts   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                         	 166
b)	Die Verdrängung der personenbezogenen Grundfreiheiten  	 169

3.	Die Durchführung von Sekundärrecht   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 177
4.	Exkurs: Die Exklusion mitgliedstaatlicher Fixierungen des  

Gebots der Nichtauslieferung eigener Staatsangehöriger aus dem 
sachlichen Anwendungsbereich des Diskriminierungsverbots   . 	 178

5.	Fazit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                  	 181
III.	 Exkurs: Der Anspruch auf diplomatischen und konsularischen  

Schutz aus Art.  23 Abs.  1 Satz  1 AEUV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               	 183
D.	Die sachliche Anwendbarkeit der Grundrechte der GRC  

in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                        	 185
I.	 Die Leitlinien der Judikatur des EuGH zur sachlichen  

Anwendbarkeit der GRC in der Auslieferungssituation   .   .   .   .   .   	 186
1.	Das Bewegungs- und Aufenthaltsrecht der verfolgten Person  

aus Art.  21 Abs.  1 AEUV   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 187
2.	Die Anwendbarkeit eines unionsrechtlichen Abkommens   .  .  .   	 188

II.	 Dogmatische Analyse: Die sachliche Anwendbarkeit der GRC  
in der Auslieferungssituation   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 190
1.	Die Ausübung des Bewegungs- und Aufenthaltsrechts aus 

Art.  21 Abs.  1 AEUV   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 193
a)	 Der Verweis auf das Urteil Åkerberg Fransson im Urteil  

Petruhhin   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 194
aa)	 Art.  21 Abs.  1 AEUV als abstrakte Verpflichtung  

der Mitgliedstaaten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     	 196
bb)	Die Auslieferungsentscheidung als „Durchführung“  

einer Verpflichtung aus Art.  21 Abs.  1 AEUV   .  .  .  .  .  .      	 197
b)	Die Anwendung der Grundsätze des EuGH zur  

Anwendbarkeit der GRC im Kontext der Grundfreiheiten  	 200



XIV Inhaltsverzeichnis

aa)	 Die Anwendbarkeit der GRC im Kontext der  
Beschränkung von Grundfreiheiten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            	 201

bb)	Die Übertragbarkeit auf die Beschränkung des  
Bewegungs- und Aufenthaltsrechts aus  
Art.  21 Abs.  1 AEUV   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 203

cc)	 Der fehlende Anknüpfungspunkt in der 
Rechtsprechungslinie Petruhhin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              	 206

c)	 Fazit: Die Rechtfertigungsbedürftigkeit von  
Beschränkungen des Bewegungs- und Aufenthaltsrechts  
als maßgeblicher Faktor   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 209

d)	Exkurs: Die Anwendbarkeit der GRC auf Grund einer 
„Verwehrung des Kernbestands der Rechte, die der 
Unionsbürgerstatus verleiht“   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 211

2.	Die Beschränkung einer personenbezogenen Grundfreiheit   .   	 212
3.	Die völkerrechtlichen Abkommen der EU als Faktor für die 

Anwendbarkeit der GRC in der Auslieferungssituation   .  .  .  .     	 212
a)	 Der Ansatz des EuGH im Urteil Ruska Federacija   .  .  .  .  .      	 213

aa)	 Die Erfüllung von Verpflichtungen aus Abkommen  
der EU als Anknüpfungspunkt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .              	 214

bb)	Die Anknüpfung am „Anwendungsbereich einer […] 
Übereinkunft“ im Urteil Ruska Federacija   .  .  .  .  .  .  .        	 215

b)	Die Anwendbarkeit der GRC in der Auslieferungssituation  
im Kontext völkerrechtlicher Abkommen der EU   .  .  .  .  .  .	 217
aa)	 Völkerrechtliche Abkommen der EU, die 

drittstaatsangehörige Individuen subjektiv berechtigen  	 217
(1)	Das EWR-Abkommen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 	 218

(a)	 Die mitgliedstaatliche Beschränkung der  
Freiheiten im EWR-Abkommen   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 219

(b)	Das Aufenthaltsrecht der Staatsangehörigen der 
Vertragsstaaten als Grundlage der Anwendbarkeit  
der GRC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                       	 221

(2)	Das Abkommen über die Freizügigkeit mit der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 224

(3)	Die Dokumente des Assoziierungsverhältnisses  
zur Türkei   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                        	 226

(4)	Das AA EU-UK   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     	 229
bb)	Die Auslieferungsabkommen der EU   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 233

(1)	Das AuslAbk EU-USA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 234
(a)	 Die „Anwendbarkeit“ des AuslAbk EU-USA  

in der Auslieferungssituation als  
Anknüpfungspunkt   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 234



XVInhaltsverzeichnis

(b)	Das Fehlen einer im AuslAbk EU-USA  
gründenden spezifischen Verpflichtung der  
Mitgliedstaaten in der Auslieferungssituation   .  .  	 234

(c)	 Die Analogie zum mittelbaren Vollzug von 
Rahmenbeschlüssen   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 235
(aa)	 Die Rechtsnatur des Umsetzungsrechts   .   .   	 236
(bb)	Die bilateralen Auslieferungsverträge der  

Mitgliedstaaten im Verhältnis zu den USA  
als Umsetzung des AuslAbk EU-USA   .  .  .    	 237
(α)	 Bestimmungen, die in Reaktion auf  

das AuslAbk EU-USA in die bilateralen 
Auslieferungsverträge aufgenommen  
wurden   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                   	 238

(β)	Bestimmungen, die das AuslAbk  
EU-USA inhaltlich abbilden, aber bereits  
vor seinem Inkrafttreten existierten   .  .  .	 242

(cc)	 Fazit   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 247
(2)	Das ÜbgÜbk EU-ISL/NOR   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 248

(a)	 Die Anwendung innerstaatlichen  
Umsetzungsrechts des ÜbgÜbk EU-ISL/NOR  
als mittelbarer Vollzug   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               	 248

(b)	Das ÜbgÜbk EU-ISL/NOR als unmittelbar 
anwendbares Unionsrecht   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             	 250

(c)	 Fazit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 251
(3)	Das AHZ EU-UK   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                    	 251

(a)	 Das AHZ EU-UK als unmittelbar anwendbares 
Unionsrecht   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     	 252

(b)	Die Anwendung innerstaatlichen  
Umsetzungsrechts des AHZ EU-UK als  
mittelbarer Vollzug   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 	 252

(c)	 Fazit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 253
(4)	Die multilateralen Auslieferungsabkommen unter 

Mitgliedschaft der EU   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  	 254
c)	 Fazit   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 255

4.	Sekundärrecht als Faktor für die Anwendbarkeit der GRC   .  .   	 258
a)	 Der (mittelbare) Vollzug von Sekundärrecht   .  .  .  .  .  .  .  .  .         	 258
b)	Die mitgliedstaatliche Beschränkung subjektiver Rechte 

Drittstaatsangehöriger   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      	 258
5.	Die Kompetenz der EU für den Bereich der Auslieferung der 

Mitgliedstaaten im Verhältnis zu Drittstaaten   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 259
6.	Fazit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                  	 260

E.	Fazit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                      	 262



XVI Inhaltsverzeichnis

§  11 Die Implikationen der Anwendbarkeit spezifischer subjektiver  
Rechte für die kategoriale Relevanz der Unionsbürgerschaft  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 265

A.	Subjektive Rechte, die tatbestandlich auf die Unionsbürgerschaft  
Bezug nehmen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                 	 266
I.	 Die kategoriale Relevanz der Unionsbürgerschaft in der 

Auslieferungssituation in Konsequenz der Anwendbarkeit von 
Art.  21 Abs.  1 AEUV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 267

II.	 Die kategoriale Relevanz der Unionsbürgerschaft in der 
Auslieferungssituation in Konsequenz der Anwendbarkeit von 
Art.  18 Abs.  1 AEUV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 267

III.	 Die kategoriale Relevanz der Unionsbürgerschaft in der 
Auslieferungssituation in Konsequenz der Anwendbarkeit der 
personenbezogenen Grundfreiheiten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 	 269

IV.	 Die kategoriale Relevanz der Unionsbürgerschaft in der 
Auslieferungssituation in Konsequenz der Anwendbarkeit 
tatbestandlich personal begrenzter Grundrechte der GRC   .  .  .  .    	 270

V.	 Fazit: Die kategoriale Relevanz der Unionsbürgerschaft  
in der Auslieferungssituation als Produkt der Anwendbarkeit  
tatbestandlich auf Unionsbürger:innen begrenzter  
subjektiver Rechte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                           	 271

B.	Subjektive Rechte, die tatbestandlich nicht personal begrenzt sind   .   .   	 272
I.	 Die personale Verengung des sachlichen Anwendungsbereichs  

der GRC in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               	 274
II.	 Die situative Exklusivität des Eröffnungsmechanismus   .   .   .   .   .   	 275
III.	 Fazit: Die kategoriale Relevanz der Unionsbürgerschaft  

in der Auslieferungssituation als Produkt der Anwendbarkeit 
tatbestandlich personal unbegrenzter subjektiver Rechte   .  .  .  .  .     	 278

§  12 Fazit: Die kategoriale Relevanz der Unionsbürgerschaft  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 281

Viertes Kapitel: Der Gehalt des über die Unionsbürgerschaft 
vermittelten Auslieferungsschutzes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                   	 285

§  13 Die Bindung der Mitgliedstaaten an Unionsrecht  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 287

§  14 Der Gehalt der kategorialen Relevanz der Unionsbürgerschaft  
in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 290

A.	Das allgemeine Bewegungs- und Aufenthaltsrecht aus  
Art.  21 Abs.  1 AEUV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                             	 290



XVIIInhaltsverzeichnis

I.	 Der Gewährleistungsgehalt von Art.  21 Abs.  1 AEUV  
in der Auslieferungssituation   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 291
1.	Der freiheitsrechtliche Gewährleistungsgehalt von 

Art.  21 Abs.  1 AEUV   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 291
2.	Der gleichheitsrechtliche Gewährleistungsgehalt von 

Art.  21 Abs.  1 AEUV   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 292
a)	 Die derivative Natur des über den gleichheitsrechtlichen 

Gewährleistungsgehalt von Art.  21 Abs.  1 AEUV in der 
Auslieferungssituation gewährten Schutzes   .  .  .  .  .  .  .  .  .          	 294

b)	Exkurs: Das Gebot der Nichtauslieferung von 
Unionsbürger:innen an Drittstaaten   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 295
aa)	 Das Gebot der Nichtauslieferung eigener  

Staatsangehöriger   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 295
bb)	Die Übertragbarkeit auf die mitgliedstaatliche  

Auslieferung von Unionsbürger:innen an Drittstaaten  	 298
II.	 Die Beschränkbarkeit von Art.  21 Abs.  1 AEUV: Die Vermeidung  

von Straflosigkeit als Rechtfertigungsgrund   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             	 302
1.	Auslieferungen zur Strafverfolgung: Die im Urteil Petruhhin 

begründete Benachrichtigungslösung des Gerichtshofs   .  .  .  .     	 305
a)	 Die historische Blaupause für die Argumentation des EuGH 	308
b)	Die Personalhoheit der Herkunftsstaaten verfolgter 

Unionsbürger:innen als Substrat der Argumentation  
des EuGH   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                             	 309
aa)	 Die Strafbarkeit des:der verfolgten Unionsbürgers:in  

in ihrem Herkunftsstaat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                  	 309
bb)	Die exekutive Entscheidung des Herkunftsstaat über  

die Ausstellung eines EuHb als Schlüsselfaktor   .   .   .   .   	 311
c)	 Fazit: Die Benachrichtigungslösung als prozeduraler 

Mechanismus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 314
2.	Auslieferungen zur Strafvollstreckung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	 316

a)	 Die grundsätzliche Verpflichtung ersuchter Mitgliedstaaten  
zur Vollstreckungsübernahme   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 	 316

b)	Das Erfordernis der Zustimmung des ersuchenden  
Drittstaats   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                             	 319
aa)	 Die Rechtfertigungssystematik für den Fall der  

fehlenden Zustimmung des ersuchenden Drittstaats   .  .  	 321
bb)	Die Rechtfertigungssystematik für den Fall der  

Zustimmung des ersuchenden Drittstaats   .  .  .  .  .  .  .  .        	 324
c)	 Fazit   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 326

3.	Fazit: Die Implikationen der Beschränkbarkeit des  
Bewegungs- und Aufenthaltsrechts aus Art.  21 Abs.  1 AEUV  
für seinen materialen Wert in der Auslieferungssituation   .  .  .    	 329



XVIII Inhaltsverzeichnis

III.	 Fazit: Die materiale Realisierung der der Unionsbürgerschaft  
über Art.  21 Abs.  1 AEUV vermittelten kategorialen Relevanz   .   	 332

B.	Das Diskriminierungsverbot wegen der Staatsangehörigkeit aus 
Art.  18 Abs.  1 AEUV   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 334
I.	 Die Konsequenzen des Gewährleistungsgehalts von 

Art.  18 Abs.  1 AEUV in der Auslieferungssituation   .  .  .  .  .  .  .  .        	 335
II.	 Die Beschränkbarkeit von Art.  18 Abs.  1 AEUV   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 336
III.	 Fazit: Die materiale Realisierung der der Unionsbürgerschaft  

über Art.  18 Abs.  1 AEUV vermittelten kategorialen Relevanz   .   	 337
C.	Die Grundrechte der GRC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 338

I.	 Der Schutz bei Auslieferung aus Art.  19 Abs.  2 GRC   .  .  .  .  .  .  .        	 338
II.	 Das Recht auf Freiheit aus Art.  6 GRC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                	 340
III.	 Der Titel VI „Justizielle Rechte“ der GRC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             	 341
IV.	 Die Achtung des Familienlebens aus Art.  7 Abs.  1 GRC   .  .  .  .  .      	 343
V.	 Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie  

aus Art.  33 Abs.  1 GRC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                        	 344
VI.	 Der Titel I „Würde des Menschen“ der GRC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            	 345
VII.	 Das Diskriminierungsverbot wegen der Staatsangehörigkeit  

aus Art.  21 Abs.  2 GRC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                        	 346
VIII.	Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit aus Art.  45 Abs.  1 GRC   .  .  	 346
IX.	 Fazit: Die materiale Realisierung der der Unionsbürgerschaft über  

die Grundrechte der GRC vermittelten kategorialen Relevanz   .   	 346
D.	Fazit: Gewährleistungsgehalte, in denen sich die kategoriale  

Relevanz der Unionsbürgerschaft in der Auslieferungssituation  
material realisiert   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 347

§  15 Exkurs: Die angenäherte Rechtsstellung spezifischer 
Drittstaatsangehöriger und Staatenloser in der Auslieferungssituation   .  .   	 350

A.	Die Vergleichbarkeit der materiellen Rechtsstellung  
spezifischer Drittstaatsangehöriger und Staatenloser mit derjenigen  
der Unionsbürger:innen   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 351

B.	Die Vergleichbarkeit in der Auslieferungssituation   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 352
I.	 Die Rechtsstellung spezifischer Staatsangehöriger Islands und 

Norwegens   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                               	 352
II.	 Die Rechtsstellung spezifischer Staatsangehöriger des  

Vereinigten Königreichs und ihrer Familienangehörigen   .  .  .  .  .     	 354
C.	Fazit: Die Vergleichbarkeit der materiellen Rechtsstellung  

spezifischer Drittstaatsangehöriger in der Auslieferungssituation mit 
derjenigen der Unionsbürger:innen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                     	 356

§  16 Fazit: Der Auslieferungsschutz der Unionsbürger:innen   .  .  .  .  .  .  .  .        	 358



XIXInhaltsverzeichnis

Zusammenfassende Schlussbetrachtungen   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 361

A.	Das allgemeine Bewegungs- und Aufenthaltsrecht aus  
Art.  21 Abs.  1 AEUV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                             	 361
I.	 Die Relevanz der Rechtskategorie Unionsbürgerschaft   .  .  .  .  .  .      	 362
II.	 Konturierung des über Art.  21 Abs.  1 AEUV im Rahmen 

mitgliedstaatlicher Auslieferungen an Drittstaaten vermittelten 
Schutzes anhand exemplarischer Gewährleistungsgehalte   .  .  .  .     	 362

B.	Das Diskriminierungsverbot wegen der Staatsangehörigkeit aus 
Art.  18 Abs.  1 AEUV   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 364
I.	 Die Relevanz der Rechtskategorie Unionsbürgerschaft   .  .  .  .  .  .      	 364
II.	 Konturierung des über Art.  18 Abs.  1 AEUV im Rahmen 

mitgliedstaatlicher Auslieferungen an Drittstaaten vermittelten 
Schutzes   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 366

C.	Die personenbezogenen Grundfreiheiten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 	 367
D.	Die Grundrechte der GRC   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          	 367

I.	 Die Relevanz der Rechtskategorie Unionsbürgerschaft   .  .  .  .  .  .      	 367
II.	 Konturierung des über die Grundrechte der GRC im Rahmen 

mitgliedstaatlicher Auslieferungen an Drittstaaten vermittelten 
Schutzes   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 371

E.	Die Relevanz der Unionsbürgerschaft im Rahmen mitgliedstaatlicher 
Auslieferungen an Drittstaaten   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 371

Literaturverzeichnis   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 373
Sachregister   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                    	 403





Abkürzungsverzeichnis

a. A.	 anderer Auffassung
a. E.	 am Ende
a. F.	 alte Fassung
AA EU-UK	 Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs 

Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft

ABl.	 Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.	 Absatz; Absätze
Abth.	 Abtheilung
AEUV	 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
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Einführung

Die Angehörigkeit des verfolgten Individuums  
als entscheidungserhebliches Kriterium für die Frage  

seiner Auslieferung

Der Schutz Staatsangehöriger durch ihre jeweiligen Herkunftsstaaten vor einer 
Auslieferung an andere Staaten ruft auf den ersten Blick kein besonderes Erklä-
rungsbedürfnis hervor. So löst der durch die Auslieferung vollzogene Akt der 
Entfernung eines Individuums gegen seinen Willen von dem ihm angestammten 
Territorium in einen anderen – fremden – Staat intuitiv ein Bedürfnis nach dem 
Schutz dieses Individuums aus. Schuldet nicht der Herkunftsstaat seinen Staats-
angehörigen als ihr natürlicher Fürsprecher gerade für den Fall ihrer Verfol-
gung durch andere Staaten ein besonderes Maß an Schutzgewährung?1 Nicht 
zuletzt die dem Wort „ausliefern“  – abseits seiner rechtstechnischen Defini
tion – beigemessene Semantik, die gleichsam unweigerlich eine Hilflosigkeit der 
einem bestimmten Umstand ausgelieferten Person assoziiert,2 weist hier auf das 
moralisch zwangsläufige Postulat hin: Die staatsangehörige Person darf nicht 
ausgeliefert werden!3

Anders als etwa eine Ausweisung4 bzw. die anschließende Abschiebung5 ist 
eine Auslieferung indes final gerade nicht auf die Entfernung des verfolgten In-

1  Analoge Argumentationsmuster finden sich etwa bei Berner, Wirkungskreis des Straf
gesetzes, S.  184; Ritter Dantscher von Kollesberg, Die politischen Rechte der Unterthanen, 
Dritte Lieferung, S.  11; Wettstein, Die Staatsangehörigkeit im Schweizerischen Auslieferungs-
recht, S.  23; Mettgenberg, Ein Deutscher darf nicht ausgeliefert werden!, S.  5; H. Meyer, Die 
Einlieferung, S.  73; s. aber auch noch BVerfG, Urt. v. 18.07.2005 – 2 BvR 2236/04, BVerfGE 
113, 273 (293), in Bezug auf Art.  16 Abs.  2 Satz  1 GG („Ausdruck staatlich beanspruchter Ver-
antwortlichkeit für die eigenen Staatsangehörigen“); s. hierzu Schmalenbach, in: Merten/
Papier, Handbuch der Grundrechte, Bd.  V, §  122 Rn.  58.

2  Vgl. insofern Wahrig, Deutsches Wörterbuch, S.  204 (ausliefern: „jmdm. od. einer Sache 
(z. B. Unwetter) völlig ausgeliefert sein schutzlos preisgegeben sein“); Duden online führt als 
Beispiel an: „ausliefern:〈in übertragener Bedeutung:〉hilflos seinen Feinden, seinem Schicksal 
ausgeliefert (preisgegeben) sein“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/ausliefern [08.05.
2025]).

3  In diesem Geiste der bereits appellatorisch formulierte Titel der Monographie Mettgen-
bergs aus dem Jahr 1925: „Ein Deutscher darf nicht ausgeliefert werden!“; s. hierzu auch 
Plachta, EILR 13 (1999), 77 (85).

4  Zur Abgrenzung s. etwa Schultz, Das Schweizerische Auslieferungsrecht, S.  26 ff.; Pohl, 
Vorbehalt und Anerkennung, S.  112 f.; ausführlicher Vergleich bei Buschbeck, Verschleierte 
Auslieferung durch Ausweisung, S.  40 ff.

5  Zur Abgrenzung s. etwa D. Wolff, Der Einzelne in der offenen Staatlichkeit, S.  75 ff.; 
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dividuums aus demjenigen Staat, in dem es sich aufhält, ausgerichtet.6 Als Be-
standteil der grenzüberschreitenden Strafrechtspflege unter Beteiligung ver-
schiedener Jurisdiktionen beschreibt die Auslieferung vielmehr die amtliche 
Überstellung einer Person aus der uneingeschränkten Strafgewalt eines Staats in 
die eines anderen, um letzterem die Durchführung eines Strafverfahrens zu er-
möglichen.7 Die Auslieferung hat dementsprechend  – analog zur strafrecht
lichen Rechtshilfe im Allgemeinen8 – die effektive Verfolgung von Straftaten 
über Grenzen hinaus zum Ziel.9 Sie bedeutet für den ausliefernden Staat eine 
Mitwirkung an der Verwirklichung potentieller fremder Strafansprüche10 auf 
Grundlage internationaler Solidarität11 im Bereich der Strafrechtspflege.12

Die Natur der Auslieferung als Bestandteil der Rechtshilfe in Strafsachen13 
lässt die Berücksichtigung der Staatsangehörigkeit einer Person im Rahmen der 

Röben, Außenverfassungsrecht, S.  394; Stein, Die Auslieferungsausnahme bei politischen De-
likten, S.  4.

6  Vgl. hierzu D. Wolff, Der Einzelne in der offenen Staatlichkeit, S.  75 f.; Vogler, Ausliefe-
rungsrecht und Grundgesetz, S.  44; Stein, Die Auslieferungsausnahme bei politischen Delik-
ten, S.  4 f.

7  H. Grützner, in: Strupp/Schlochauer, Wörterbuch des Völkerrechts, Bd.  1, S.  115; aus-
führlich Schultz, ZStW 81 (1969), 199 (202 ff.) sowie zu weiteren potentiellen Segmenten des 
Begriffs ders., Das Schweizerische Auslieferungsrecht, S.  15 f.; zum – weiteren – verfassungs-
rechtlichen Begriff s. Giegerich, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Bd.  II, Art.  16 Abs.  2 Rn.  123; 
C. Globke, Die Auslieferung an den Internationalen Strafgerichtshof, S.  141 ff.

8  Ausführlich Roger, Grund und Grenzen transnationaler Strafrechtspflege, S.  26 ff.; s. 
auch Vogel/Burchard, in: Grützner/Pötz/Kreß/Gazeas, Internationaler Rechtshilfeverkehr in 
Strafsachen, Bd.  1, Vor §  1 IRG Rn.  7; vgl. ferner schon von Liszt/Schmidt, Lehrbuch des 
Deutschen Strafrechts, S.  130 f.

9  Vgl. nur Schultz, Das Schweizerische Auslieferungsrecht, S.  12; Vogler, Auslieferungs-
recht und Grundgesetz, S.  44; s. auch schon These 1 der vom völkerrechtlichen Institut auf 
seiner Jahresversammlung 1880 in Oxford ausgearbeiteten Auslieferungsgrundsätze, Zweck 
der Auslieferung sei die „wirksame Verhinderung oder Bestrafung der Verbrecher“ (in deut-
scher Sprache abgedruckt in von Holtzendorff, Die Auslieferung der Verbrecher und das 
Asylrecht, S.  67).

10  Vgl. etwa Stein, Die Auslieferungsausnahme bei politischen Delikten, S.  5 f.; s. auch 
schon von Liszt, ZStW 2 (1882), 50 (61).

11  Ausführlich Vogel/Burchard, in: Grützner/Pötz/Kreß/Gazeas, Internationaler Rechts-
hilfeverkehr in Strafsachen, Bd.  1, Vor §  1 IRG Rn.  114 ff.

12  Weigend, JuS 2000, 105 (106); Schultz, ZStW 81 (1969), 109 f.; vgl. wiederum These 1 der 
Oxforder Auslieferungsgrundsätze („Die Auslieferung ist ein internationaler Rechtsakt, der 
der Gerechtigkeit und dem Staatsinteresse entspricht.“), abgedruckt in von Holtzendorff, Die 
Auslieferung der Verbrecher und das Asylrecht, S.  67; demnach findet grundsätzlich auch kei-
ne Überprüfung eines hinreichenden Tatverdachts statt (vgl. BVerfG, Beschl. v. 05.11.2003 – 
2 BvR 1243/03, NJW 2004, 141 (145); BGH, Beschl. v. 15.03.1984 – 4 ARs 23/83, NJW 1984, 
2046 (2047 f.)).

13  Zur Einstufung der Auslieferung als Institut der Rechtshilfe in Strafsachen s. grund
legend von Martitz, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Abth. 1, S.  450 f.; zur tradierten 
Gegenposition Lammasch, Auslieferungspflicht und Asylrecht, S.  42 ff.; s. zum Ganzen auch 
Vogel/Burchard, in: Grützner/Pötz/Kreß/Gazeas, Internationaler Rechtshilfeverkehr in 
Strafsachen, Bd.  1, Vor §  1 IRG Rn.  75 f.; D. Weber, Die zwischenstaatlichen und innerstaat
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Entscheidung über ihre Auslieferung bereits weniger zwangsläufig erscheinen.14 
Heinrich Lammasch konstatierte in diesem Sinne bereits im Jahr 1887: „Die 
Nationalität des Verbrechers hat grundsätzlich mit der Frage der Auslieferung 
nichts zu thun“15. In jüngerer Zeit hat Otto Lagodny die Staatsangehörigkeit als 
„strafrechtlich neutral[es]“ Kriterium beschrieben.16

Tatsächlich stellen dennoch diverse kontinentaleuropäische Staaten positiv-
rechtlich einen Konnex zwischen ihrer jeweils instituierten Staatsangehörigkeit 
und einem besonderen Auslieferungsschutz her,17 der sich konkret in einer 
kategorischen Verweigerung der Auslieferung von Personen dieser jeweiligen 
Staatsangehörigkeit realisiert.18 Namentlich die Mitgliedstaaten der EU liefern 
fast ausnahmslos ihre jeweiligen Staatsangehörigen nicht an Drittstaaten19 aus.20

Wird die Staatsangehörigkeit der verfolgten Person auf diese Weise als ein 
maßgeblicher Faktor in die Entscheidung über ihre Auslieferung integriert, be-
deutet dies die Akzeptanz dieser personalen Eigenschaft als ein legitimes Dif
ferenzierungskriterium zur Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung im Ver-

lichen Voraussetzungen des Gegenseitigkeitsprinzips im Europäischen Auslieferungsüber-
einkommen vom 13.12.1957, S.  41 ff.

14  Entsprechend war das Gebot der Nichtauslieferung eigener Staatsangehörigkeit in 
Schrifttum und Literatur stets Kritik ausgesetzt (s. nur Moore, A Treatise on Extradition and 
Interstate Rendition, Vol. I, S.  157 ff.; von Holtzendorff, Die Auslieferung der Verbrecher und 
das Asylrecht, S.  19 f.; von Martens, Völkerrecht, Bd.  2, S.  408 ff.; Lammasch, Auslieferungs-
pflicht und Asylrecht, S.  417 ff.; Mayr, Die Auslieferung eigener Unterthanen, S.  88 ff.; Teich, 
Die Staatsangehörigkeit im deutschen Auslieferungsrecht, S.  61 ff.; F. Schwarze, GS 12 (1860), 
177 (196 f.); aus neuerer Zeit s. etwa Schmalenbach, in: Merten/Papier, Handbuch der Grund-
rechte, Bd.  V, §  122 Rn.  56 ff.; Shearer, Extradition in International Law, S.  121 ff.; Frangou, 
Auslieferungsgrundsätze im internationalen und im deutschen Recht, S.  320 ff.; Plachta, 
EILR 13 (1999), 77 (85 ff., 157 ff.); Rinio, ZStW 108 (1996), 354 (385 f.)); auch die scheinbar 
teleologisch fundierte Verknüpfung von Staatsangehörigkeit und Auslieferungsverbot in 
Art.  16 GG ist nur das Produkt redaktioneller Zweckmäßigkeitserwägungen (s. Giegerich, in: 
Dürig/Herzog/Scholz, GG, Bd.  II, Art.  16 Abs.  1 Rn.  1; vgl. insofern auch JöR 1951, 164).

15  Lammasch, Auslieferungspflicht und Asylrecht, S.  425.
16  Lagodny, Die Rechtsstellung des Auszuliefernden in der Bundesrepublik Deutschland, 

S.  51.
17  Vgl. speziell in Bezug auf Art.  16 Abs.  2 Satz  1 GG C. Globke, Die Auslieferung an den 

Internationalen Strafgerichtshof, S.  150 f.; Pohl, Vorbehalt und Anerkennung, S.  241; s. auch 
die abweichende Meinungen zu BVerfG, Beschl. v. 18.07.2005 – 2 BvR 2236/04 von Richterin 
Lübbe-Wolf, BVerfGE 113, 327 (328).

18  Vogel/Burchard, in: Grützner/Pötz/Kreß/Gazeas, Internationaler Rechtshilfeverkehr 
in Strafsachen, Bd.  1, Vor §  1 IRG Rn.  211; rechtsvergleichend Kämmerer, in: Wo. Kahl/Wald-
hoff/Walter, Bonner Kommentar, GG, Art.  16 Rn.  109 ff.; Rinio, ZStW 108 (1996), 354 (356 ff.); 
zur abweichenden Praxis im anglo-amerikanischen Raum s. etwa Shearer, Extradition in In-
ternational Law, S.  97 ff., 110 ff.

19  Im Rahmen des Übergabeverkehrs auf Grundlage des Rb EuHb sind die Mitgliedstaa-
ten demgegenüber grundsätzlich auch zur Übergabe jeweils eigener Staatsangehöriger ver-
pflichtet (s. hierzu etwa Burchard, in: Böse, Europäisches Strafrecht, §  14 Rn.  61; ausführlich 
Deen-Racsmány/Blekxtoon, EJCCLCJ 13 (2005), 317 ff.; Konstadinides, in: Eckes/Konstadi-
nides, Crime within the Area of Freedom, Security and Justice, S.  192 (204 ff.)).

20  S. hierzu Costa, NJECL 8 (2017), 192 (200).
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hältnis zu denjenigen Personen, die diese Eigenschaft nicht aufweisen.21 Mit 
anderen Worten: Der durch die kategorische Verweigerung einer Auslieferung 
vermittelte besondere Auslieferungsschutz wird nicht allen verfolgten Indivi
duen zugestanden, sondern lediglich einer bestimmten Personengruppe. Er eta-
bliert demnach notwendig eine Ungleichbehandlung verfolgter Individuen. Das 
Kriterium zur Definition derjenigen Personengruppe, der dieser besondere 
Schutz zugutekommt, bildet dabei nicht eine einzelfallspezifische Analyse der 
durch die Auslieferung potentiell ausgelösten Gefährdungslage etwa auf 
Grundlage eines menschenrechtlichen Maßstabs, sondern exklusiv die perso
nale Eigenschaft einer spezifischen Staatsangehörigkeit. Diese personale Eigen-
schaft wird damit als Kriterium akzeptiert, das eine Ungleichbehandlung recht-
fertigt – konkret zwischen jeweils staatsangehörigen und jeweils nicht staats
angehörigen Personen.22

Die entsprechende Akzeptanz der Staatsangehörigkeit als ein zulässiges Dif-
ferenzierungskriterium im Rahmen der Auslieferung indiziert bereits die dies-
bezügliche Rechtstradition in den meisten Mitgliedstaaten der EU.23 Obschon 
die Berücksichtigung der personalen Eigenschaft Staatsangehörigkeit des ver-
folgten Individuums im Auslieferungskontext zumindest im kontinentaleuro-
päischen Rechtsraum weitgehend konsentiert ist, hat die Unionsbürgerschaft – 
durch den EuGH immerhin als „grundlegende[r] Status der Angehörigen der 
Mitgliedstaaten“ konstituiert24 – insofern lange vergleichsweise wenig Beach-
tung gefunden. Mutmaßlich auch in Konsequenz einer Interpretation der Uni-
onsbürgerschaft ausgehend von der die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 
in erster Linie als Produktionsfaktoren definierenden25 „Marktbürgerschaft“26 

21  S. hierzu allgemein Graser, Gemeinschaften ohne Grenzen, S.  207 ff. („Zugehörigkeiten 
als variable Unterbrecher des Rechtsfertigungsprogramms [sic]“), unter Rekurs auf Marshall 
und Luhmann.

22  Vgl. schon Mendelssohn Bartholdy, in: von Birkmeyer/van Calker/Frank/von Hippel/
Wi. Kahl/von Lilienthal/von Liszt/Wach, Vergleichende Darstellung des deutschen und aus-
ländischen Strafrechts, Allgemeiner Teil, Bd.  VI, S.  152 f.

23  Vgl. hierzu Schmalenbach, in: Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte, Bd.  V, §  122 
Rn.  52 ff.; Shearer, Extradition in International Law, S.  7 ff.; Rafuse, The Extradition of Na-
tionals, S.  75 ff.; Rinio, ZStW 108 (1996), 354 (356 ff.); zu dieser Tradition s. auch noch unten  
§  5 B.

24  S. EuGH, Rs.  C-184/99 (Grzelczyk), ECLI:EU:C:2001:458, Rn.  31; englische Fassung: 
„Union citizenship is destined to be the fundamental status of nationals of the Member 
States“; französische Fassung: „le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fon-
damental des ressortissants des États membres“; ausführlich zur Konstituierung des Konzepts 
Unionsbürgerschaft durch den EuGH s. Mi. Luber, Unionsbürgerschaft als Kompetenzprob-
lem, S.  169 ff.

25  Vgl. hierzu nur Schönberger, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 
Union, Art.  20 AEUV Rn.  7; Wendel, in: Grabenwarter, Europäischer Grundrechteschutz, 
§  23 Rn.  51; Calliess, EuR 2007, Beih. 1, 7 (10).

26  Begriff von H. P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, S.  250 ff.; s. auch schon ders./
Nicolaysen, NJW 1964, 339 (340 f.); inzwischen wird indes mit Recht darauf hingewiesen, dass 
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hatte sie als personale Eigenschaft des verfolgten Individuums im Rahmen der 
Auslieferung keinerlei rechtlichen Stellenwert.27

Indessen wurden seit ihrer Instituierung im Vertrag von Maastricht28 zusätz-
lich zu den – primär auf die Verwirklichung der unionalen Makroökonomie 
ausgerichteten29 – personenbezogenen Grundfreiheiten sukzessive auch die Ge-
währleistungen im Abschnitt „Nichtdiskriminierung und Unionsbürgerschaft“ 
des AEUV sowie die im Titel V der GRC garantierten „Bürgerrechte“30 an die 
Unionsbürgerschaft geknüpft, deren Gewährleistungsgehalte gerade nicht 
mehr durch eine ökonomische Aktivität ihrer Adressat:innen bedingt sind31.32 
Mit Blick auf diese Ausdifferenzierung drängt sich die Frage auf, ob der perso-
nalen Eigenschaft Unionsbürgerschaft inzwischen – analog zur personalen Ei-
genschaft Staatsangehörigkeit – rechtliche Bedeutung im Hinblick auf die Frage 
einer Auslieferung verfolgter Unionsbürger:innen zukommt.

Zudem ermöglicht speziell das in Art.  21 Abs.  1 EUV und Art.  45 Abs.  1 GRC 
fixierte allgemeine Bewegungs- und Aufenthaltsrecht nunmehr auch ökono-

der Topos trotz seiner Prägnanz mit Blick auf die auch zum Zeitpunkt seiner Entstehung 
schon angelegte soziale Dimension der Bürgerschaft bereits die Situation im frühen Gemein-
schaftsrecht nur verkürzt illustrierte (s. dazu etwa Kadelbach, in: von Bogdandy/Bast, Euro-
päisches Verfassungsrecht, S.  614 f.; Giegerich, in: Schulze/Janssen/Kadelbach, Europarecht, 
§  9 Rn.  4 f.; zum Ganzen auch Schönberger, Unionsbürger, S.  15 ff.).

27  Paradigmatisch etwa Häde, Der Staat 36 (1997), 1 (14).
28  S. Art.  8 Abs.  1 EGV a. F. (ABl. 1992 C 191, S.  7).
29  Vgl. nur Blanke/Böttner, in: Niedobitek, Europarecht, §  13 Rn.  252 ff.; Forsthoff/Eisendle, 

in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art.  45 AEUV Rn.  3; 
Grabitz, Europäisches Bürgerrecht zwischen Marktbürgerschaft und Staatsbürgerschaft, 
S.  68 f.; ausführlich M. Hoffmann, Die Grundfreiheiten des EG-Vertrags als koordinations-
rechtliche und gleichheitsrechtliche Abwehrrechte, S.  24 f., 40 ff.; Kingreen, Die Struktur der 
Grundfreiheiten des Europäischen Gemeinschaftsrechts, S.  20 ff.; vgl. insofern auch Art.  26 
Abs.  2 AEUV.

30  Die Vision eines „europäischen Bürgerrechts“ (so schon im Jahr 1972 der damalige ita
lienische Ministerpräsident Andreotti im Rahmen des Gipfeltreffens von Paris (Rede abge-
druckt im EG-Bulletin 11/1972, S.  46 (49)) lag der Unionsbürgerschaft freilich von Beginn an 
zugrunde (s. hierzu etwa Rabenschlag, Leitbilder der Unionsbürgerschaft, S.  21 ff.; Wollen-
schläger, Grundfreiheit ohne Markt, S.  91 ff.; Schönberger, GuG 42 (2016), 651 (664 ff.); 
Magiera, DÖV 1987, 221 ff.).

31  Vgl. zu den Rechten im Abschnitt „Nichtdiskriminierung und Unionsbürgerschaft“ des 
AEUV exemplarisch Haag, in: von der Groeben/J. Schwarze/Hatje, Europäisches Unions-
recht, Art.  20 AEUV Rn.  19 f.; Magiera, in: Streinz, EUV/AEUV, Art.  20 AEUV Rn.  33 ff.; 
Schönberger, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art.  20 
AEUV Rn.  49 f.; zu den Rechten im Titel V der GRC vgl. exemplarisch Magiera, in: Meyer/
Hölscheidt, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Vorbem. zu Titel V, Rn.  1 ff.; 
Gundel, in: Grabenwarter, Europäischer Grundrechteschutz, §  4 Rn.  4.

32  Zur entsprechenden Genese s. etwa Schönberger, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das 
Recht der Europäischen Union, Art.  20 AEUV Rn.  7 ff.; Mi. Luber, Unionsbürgerschaft als 
Kompetenzproblem, S.  162 ff.; Wollenschläger, Grundfreiheit ohne Markt, S.  24 ff.; ders., 
ZEuS 2009, 1 (20 ff.); vgl. zum Ganzen auch Wendel, in: Grabenwarter, Europäischer Grund-
rechteschutz, §  23 Rn.  12 ff.; Rabenschlag, Leitbilder der Unionsbürgerschaft, S.  21 ff.; 
Magiera, DÖV 1987, 221 ff.
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misch inaktiven Unionsbürger:innen eine grenzüberschreitende Mobilität in-
nerhalb der EU.33 Der hierdurch ausgelöste Aufenthalt von Unionsbürger:innen 
in solchen Mitgliedstaaten, denen diese jeweils nicht angehören,34 initiiert ver-
mehrt Konstellationen, in denen die Aufenthaltsmitgliedstaaten um die Auslie-
ferung der dort befindlichen, jeweils nicht staatsangehörigen Unionsbürger:in-
nen ersucht werden können.35 Aus Perspektive des ersuchenden Staats ist derar-
tigen Auslieferungsersuchen insofern eine signifikant erhöhte Erfolgsaussicht 
zu unterstellen, als diese verfolgten Unionsbürger:innen – da sie sich nicht in 
ihrem jeweiligen Herkunftsstaat aufhalten – nicht durch das Prinzip der Nicht
auslieferung jeweils eigener Staatsangehöriger vor einer Auslieferung geschützt 
sind. Auch diese prinzipielle Möglichkeit der Auslieferung mobiler Unions
bürger:innen durch ihre jeweiligen Aufenthaltsstaaten provoziert die Frage, 
inwieweit die Unionsbürgerschaft – als Substrat der Mobilität dieser Unions-
bürger:innen – einen eigenständigen Auslieferungsschutz eröffnet.

Das Bedürfnis nach einer Untersuchung der Bedeutung der Unionsbürger-
schaft im Auslieferungskontext besteht demnach nicht nur vor dem Hinter-
grund der kontinentaleuropäischen Rechtstradition in Bezug auf den rechtli
chen Stellenwert von Staatsangehörigkeit im Rahmen der Auslieferung, son-
dern offenbart sich auch rechtspraktisch. Gleichwohl hat der EuGH die 
Unionsbürgerschaft erst im Jahr 2016 im Urteil Petruhhin erstmals im Ausliefe-
rungskontext in Bezug genommen.36 Dieses Urteil bildete freilich nur den Auf-
takt einer ganzen Reihe weiterer Entscheidungen zu Auslieferungen von Uni-
onsbürger:innen.37 Aus Anlass und ausgehend von dieser Judikatur will die 
Arbeit die rechtliche Bedeutung der Unionsbürgerschaft im Rahmen der Aus-
lieferung eingehend untersuchen und eruieren, ob Unionsbürger:innen für den 

33  S. zum Ganzen Wollenschläger, Grundfreiheit ohne Markt, S.  358 ff.; Schönberger, Uni-
onsbürger, S.  318 ff.; s. auch noch unten §  10 C. II. 2. b); zum Gewährleistungsgehalt des allge-
meinen Bewegungs- und Aufenthaltsrechts s. unten §  15 A. I.

34  Europäische Kommission, Report […] On progress towards effective EU citizenship 
2020–2023 (COM(2023) 931 final) v. 06.12.2023 (englische Fassung), S.  19, führt für den Stich-
tag 01.01.2022 13,7  Millionen Unionsbürger:innen mit ständigem Aufenthalt in einem Mit-
gliedstaat auf, der nicht ihr jeweiliger Herkunftsstaat ist.

35  Entsprechend hat die Europäische Kommission jüngst einen Leitfaden zum Umgang 
mit derartigen Auslieferungsersuchen veröffentlicht (s. Europäische Kommission, Leitlinien 
für die Auslieferung an Drittstaaten (ABl. 2022 C 223, S.  1 ff.); s. hierzu Ludwiczak Glassey/
Wahl, SRIEL 33 (2023), 431 (456 f.)); vgl. ferner Rat, Der Europäische Haftbefehl und Auslie-
ferungsverfahren – aktuelle Herausforderungen und weiteres Vorgehen, Rn.  42–46 (ABl. 2020 
C 419, S.  23 (28 f.)); s. hierzu Riegel/Sonntag, EuCLR 12 (2022), 66 (75).

36  S. EuGH (Große Kammer), Rs.  C-182/15 (Petruhhin), ECLI:EU:C:2016:630, Rn.  28 ff.
37  S. EuGH, Rs.  C-473/15 (Peter Schotthöfer & Florian Steiner), ECLI:EU:C:2017:633, 

Rn.  19 ff.; (Große Kammer), Rs.  C-191/16 (Pisciotti), ECLI:EU:C:2018:222, Rn.  33 ff., 42 ff.; 
(Große Kammer), Rs.  C-247/17 (Raugevicius), ECLI:EU:C:2018:898, Rn.  26 ff.; (Große Kam-
mer), Rs.  C-398/19 (Generalstaatsanwaltschaft Berlin [Auslieferung an die Ukraine]), ECLI: 
EU:C:2020:1032, Rn.  27 ff.; (Große Kammer), Rs.  C-237/21 (Generalstaatsanwaltschaft Mün-
chen (Demande d’extradition vers la Bosnie-Herzégovine)), ECLI:EU:C:2022:1017, Rn.  29 ff.
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Fall ihrer Auslieferung ein besonderer Schutz zugutekommt, ob also die Uni-
onsbürgerschaft – analog zur Staatsangehörigkeit – ein rechtlich maßgebliches 
personales Differenzierungskriterium im Rahmen der Auslieferung ausformt.



§  1 Terminologische Vorbemerkung

Die terminologische Vielfalt in der Beschreibung der Beziehung von Individuen 
zu übergeordneten Organisationseinheiten macht es erforderlich, der Untersu-
chung eine kurze Bedeutungszuweisung und -festsetzung voranzustellen: Im 
Rahmen dieser Arbeit soll Angehörigkeit abstrakt die „Zuordnung einer Person 
zu einem gebietsbezogenen Verband“ bezeichnen.38

38  Definition von Schönberger, Unionsbürger, S.  511; ähnlich F. Weber, Staatsangehörigkeit 
und Status, S.  14 („Angehörigkeit meint […] ein auf Dauer angelegtes Zuordnungsverhältnis 
einer Person zu einem rechtlich verfassten Organisationsverband“) im Anschluss an Gra-
wert, Staat und Staatsangehörigkeit, S.  20 („auf Dauer angelegtes Zuordnungsverhältnis einer 
Person zu Staat, Kirche, Gemeinde u. ä. m.“) wiederum unter Bezugnahme auf von Stein, 
Handbuch des Verwaltungsrechts, Zweiter Theil, S.  43 („[dauernde] Verbindung des Einzel-
nen“ zu einem „Selbstverwaltungskörper“) sowie ders., Handbuch der Verwaltungslehre und 
des Verwaltungsrechts, S.  63; kritisch zum speziell die Zuordnung zu einem Staat beschrei-
benden Topos Staatsangehörigkeit indes Häberle, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 
S.  59 f.; mit Rücksicht auf seine graduell divergierende Semantik wird der Begriff Zugehörig-
keit im Rahmen dieser Arbeit nicht verwendet (vgl. insofern Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 
S.  147 (Angehörigkeit wird als „Zustand des Angehörens“ erklärt), 1707 (Zugehörigkeit wird 
als entweder „das Dazugehören“ selbst oder die „Mitgliedschaft“ erklärt); vgl. hierzu auch 
Graser, Gemeinschaften ohne Grenzen, S.  65, Fn.  4); zur gemeinsamen Etymologie der Be-
griffe s. indes Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, Bd.  1, S.  522 f. (gehören); 
Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, S.  341 (gehören).



§  2 Methodik und Erkenntnisinteresse

Auf Grundlage dieser Terminologie begreift die Arbeit Angehörigkeit rechts-
positivistisch als eine durch Recht geschaffene Konstruktion und analysiert und 
kontextualisiert39 bereichsspezifisch deren Effekt. Die Arbeit geht dazu aus von 
einem rechtsdogmatischen Forschungsansatz40. Den Ausgangspunkt zur Defi-
nition jedweden Effekts einer Angehörigkeit bildet für die Zwecke der Untersu-
chung demnach die Anwendung von Rechtssätzen41.42

Ohnehin sind rechtliche Effekte einer spezifischen Angehörigkeit für die 
jeweils angehörigen Individuen in einem bestimmten Sachverhalt nicht die 
automatische Folge der Instituierung dieser Angehörigkeit, die sie als Rechts
begriff43 und insofern als eine Kategorie des Rechts zur Einordnung von Indi-
viduen44 konstituiert.45 Die instituierte Rechtskategorie erlangt vielmehr erst 

39  Sofern der Begriff der Kontextualisierung verwendet wird, meint dies mit Rücksicht auf 
den Forschungsansatz der Arbeit die Interpretation anhand lediglich innerrechtlicher, kon-
kret zeitgenössisch-normativer Kontexte zur Analyse zeithistorischer Weichenstellungen 
(vgl. in diesem Sinne Lepsius, JZ 2019, 793 (794); s. ferner auch Wahl, Herausforderungen und 
Antworten: Das Öffentliche Recht der letzten fünf Jahrzehnte, S.  12 ff.; allgemein zur Metho-
de der Kontextualisierung anhand außerrechtlicher Kontexte s. ders., in: Grimm/Kemmerer/
Möllers, Rechtswege, S.  35 (39 ff.)).

40  Zur – voraussetzungsvollen – Definition von Rechtsdogmatik s. nur Lennartz, Dogma-
tik als Methode, S.  149 ff.; Waldhoff, in: Kirchhof/Magen/Schneider, Was weiß Dogmatik?, 
S.  17 (22 ff.); vgl. auch Brohm, VVDStRL 30 (1972), 245 (246 f., Fn.  3).

41  Zum Begriff des Rechtssatzes s. etwa Stark, Interdisziplinarität der Rechtsdogmatik, 
S.  31; Hilbert, Systemdenken in Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtswissenschaft, S.  19; 
vgl. auch Jestaedt, Das mag in der Theorie richtig sein …, S.  45.

42  Zur Bezogenheit der Rechtsdogmatik auf Rechtssätze s. exemplarisch Stark, Interdiszi-
plinarität der Rechtsdogmatik, S.  30 ff.; Bumke, Rechtsdogmatik, S.  56 ff.; Möllers, Juristische 
Methodenlehre, §  9 Rn.  2 ff.

43  Allgemein zur Konstituierung von Rechtsbegriffen s. etwa Chionos, Zur Übertragung 
innerstaatlicher Begriffe und Rechtsgrundsätze in das Völkerrecht, S.  74 f.; Engisch, in: Ferid, 
Deutsche Landesreferate zum V. Internationalen Kongreß für Rechtsvergleichung in Brüssel 
1958, S.  59 f.

44  Kategorie bezeichnet hier demnach nur allgemein eine Bewertungseinheit (im Recht) 
(vgl. insofern Wahrig, Deutsches Wörterbuch, S.  820 (Kategorie: „〈allg.〉Sorte, Art, Gruppe, 
Klasse“); Duden online (Kategorie: „Gruppe, in die jemand oder etwas eingeordnet wird; 
Klasse, Gattung“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Kategorie [08.05.2025])); zur Tech
nik der Subsumtion s. exemplarisch Möllers, Juristische Methodenlehre, §  4 Rn.  2 ff.; vgl. auch 
Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S.  439 ff.

45  Vgl. speziell in Bezug auf Staatsangehörigkeit de Groot, Staatsangehörigkeit im Wandel, 
S.  13 ff., 17; von Mangoldt, in: Sonnenberger/von Mangoldt, Anerkennung der Staatsangehö-
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dadurch rechtliche Bedeutung als personale Eigenschaft, dass sie in Rechtssät-
zen tatbestandlich in Bezug genommen wird.46 Erfolgt eine solche tatbestandli-
che Inbezugnahme im Rahmen eines Rechtssatzes, der auf Rechtsfolgenseite ein 
subjektives Recht gewährt,47 realisiert sich in der personalen Anwendbarkeit 
dieses Rechts auf die angehörigen Individuen ein rechtlicher Effekt der jeweils 
in Bezug genommenen Angehörigkeit.48 Diese Angehörigkeit reguliert die per-
sonale Anwendbarkeit eines subjektiven Rechts und ist folgerichtig als persona-
le Eigenschaft relevant.49 Exemplarisch formuliert etwa Art.  8 Abs.  1 GG: „Alle 
Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und 
ohne Waffen zu versammeln.“ Die Bestimmung bildet demnach den normativen 
Ausgangspunkt für eine Relevanz der Rechtskategorie deutsche Staatsange
hörigkeit im Kontext von Demonstrationen.50 Demgegenüber statuiert etwa 
Art.  5 Abs.  1 Satz  1 GG generell: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zu-
gänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.“ Im Bereich der Meinungsbil-

rigkeit und effektive Staatsangehörigkeit natürlicher Personen im Völkerrecht und im inter-
nationalen Privatrecht, S.  37 (41 ff., 46, 54, 60, 67 ff.); Koessler, YLR 56 (1946–1947), 58 (70 f.) 
vgl. in Bezug auf die Bedeutung von Staatsangehörigkeit im innerstaatlichen Recht Schönber-
ger, Unionsbürger, S.  26 ff.; Kotalakidis, Von der nationalen Staatsangehörigkeit zur Unions-
bürgerschaft, S.  40 f.; Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S.  338; Wengler, 
FS Schätzel, 545 (546 f.).

46  Vgl. wiederum speziell in Bezug auf Staatsangehörigkeit de Groot, Staatsangehörigkeit 
im Wandel, S.  13 ff.; von Mangoldt, in: Sonnenberger/von Mangoldt, Anerkennung der Staats-
angehörigkeit und effektive Staatsangehörigkeit natürlicher Personen im Völkerrecht und im 
internationalen Privatrecht, S.  37 (41 ff., 46, 54, 60, 67 ff.); Koessler, YLR 56 (1946–1947), 58 
(70 f.); vgl. in Bezug auf die Bedeutung von Staatsangehörigkeit im innerstaatlichen Recht 
Schönberger, Unionsbürger, S.  27 f.; Kotalakidis, Von der nationalen Staatsangehörigkeit zur 
Unionsbürgerschaft, S.  40 f.; Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S.  338; 
Nawiasky, Der Bundesstaat als Rechtsbegriff, S.  9; Wiederkehr, Erwerb und Verlust des 
Schweizer Bürgerrechts von Gesetzes wegen, S.  5 ff.; Wengler, FS Schätzel, 545 (546 f.); ders., 
AöR 37 (1950/1951), 121 (124 f.); vgl. auch schon Kelsen, Allgemeine Staatslehre, S.  159 f.; vgl. 
speziell zur deutschen Staatsangehörigkeit Schmalenbach, in: Merten/Papier, Handbuch der 
Grundrechte, Bd.  V, §  122 Rn.  12; vgl. auch umgekehrt in Bezug auf die Bedeutung der Frem-
deneigenschaft im innerstaatlichen Recht Isay, Das deutsche Fremdenrecht, S.  1 ff.

47  Allgemein zur Anknüpfung von subjektiven Rechten an einen Angehörigkeitsstatus vgl. 
Graser, Gemeinschaften ohne Grenzen, S.  70 ff., 176 f.; zum Begriff des subjektiven Rechts s. 
nur Bauer, Geschichtliche Grundlagen der Lehre vom subjektiven öffentlichen Recht, S.  22 ff., 
69 ff., 133 ff.; K. Röhl/H. C. Röhl, Allgemeine Rechtslehre, S.  372 ff.

48  S. hierzu auch noch unten Einführung zum Dritten Kapitel.
49  Denkbar sind derartige Konstituierungen freilich auch in Bezug auf andere personale 

Eigenschaften wie etwa das Alter (vgl. im Hinblick auf die Konzeption der Grundrechte der 
GRC Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Art.  51 Rn.  49).

50  Zum Zeck der Veranschaulichung bleibt die mit Rücksicht auf Art.  18 Abs.  1 AEUV 
potentiell gebotene Erweiterung des personalen Anwendungsbereichs auf alle Unionsbür-
ger:innen (vgl. zur Diskussion nur Geis, in: Friauf/Höfling, Berliner Kommentar zum GG, 
Bd.  1, Art.  8 Rn.  68 f.; Depenheuer, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Bd.  II, Art.  8 Rn.  119) hier 
außer Betracht; allgemein zum personalen Anwendungsbereich von Art.  8 Abs.  1 GG s. etwa 
Gusy, in: P. Huber/Voßkuhle, GG, Bd.  1, Art.  8 Rn.  37 ff.
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